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Der schweizer, sch e Nep u blik a n e r
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesezgedendeu Räthe der helvetischen Repnbl!?.

Bsttd II NR; Luzern, 21. IäniMe -79?.

Gesezgebung.
Grosser^ Rat h.

Der grosse Rath der eilten und nntheilbareli
helvetischen Republik, an den Senat.

Luzern den iZ. Jenner 1799

Auf die Botschaft des Vollziehungsdirektorium
vom 4ten August, hat der grosse Rath/ nachdem er
die Urgenz erklärt,

beschlossen.- -

Organisches Geftz über die Finanzen' für ein

Jahr.
1 Der geftzqebende Körper hat ausschließlich

das Recht die öffentlichen Abgaben-, ihre Act und
ihre Grosse zu bestimmen.

^
2 Alljährlich werden die geftzgcbenden Räthe,

nachdem ste von dem Voîîjiehuugsdirektorium die
Uebersicht aller Staatsbeddrfnisse für den Dienst des

Jahrs erhalte» haben werden, über die Beibehaltung,
Vermehrung oder irgend einige Aenderung der Ge-
sammtheil oder eines Theils der öffentlichen Abgaben,
absprechen.

z. Sie allein haben das'Recht über die Anschaf-
fung, Tausch oder Veräusserung eines DsminiÄgutö
oder eines Nattonaleiqenthums zu verordnen.

4 Sie allein entscheiden, ob dieser oder jener
Handiungszweig, diese oder jene Anstalt einen Theil
der Hilfsquellen des öffentlichen Einkommens ausma-
chen, un auf welche Mt sie verwaltet werden sollen;
ob durch die Pacht oder Regie.

5. Es gehöret zu ihren ausschliessenden Befug-
nisscn die Ausprägung und in Coursfttzung der Mün-
zen anzuordnen, ihren.Werth, Gehalt und Gewicht
festzusetzen, und das Gepräge zu bestimmen.

6. Alle vorstehende fünf Artikel bleiben im Ginn
des § 5J der Konstitution, weicher für jeden dieser
Gegenstände einen vorläufigen Ankrag des Vollste,
hnngsdirektormms als nothwendig vorauSsezt.

7- Das^ Vollfiehungsdw kioiilim leitet und hat
die Oberaufsicht über die Eingehung, die Vctthejlung
âd die Eillcassjitting her Absahen.

8. Es hat die Oberaufsicht über alles, was Be--

zng auf die Verwaltung der Domimai- und anderer
NationalgZter bat, sowohl zu ihrer Unterhaltung als
zu ihrer Verbesserung.

y. Es hat die Hauptanordnung und Oberaufsicht
über diejenigen Handlungszweige und diejenigen Ans
stalten, weiche nach dein Ausspruch der geftzgebenden
Räthe einem Theil der Staatshüfsguellen ausmachen
sollen, auf welche Art sie auch verwaltet werden
mögen.

10. Es hat die Oberaufsicht über die Verferti«
gung der Münze, und stellt die Beamten an, welche
diese Aufsicht unmittelbar ausüben werden.

U j !Z N st h M e.

11. Die Beziehung der mittelbaren und unmittel«
baren Abgaben ist für ein Jahrlang den Generaleine
nehmern der Kantone, mit der Mitwirkung und uns
ter der Oberaufsicht der Vecwaltungskainmern der
Cantoue überkragen.

12. Die Pachter oder Oberverwalter der Dsmi«
neal.- und anderer Nalionalgüter sollen den Ertrag
der Pachten oder Regisverwalttmgcn, der Manchen
und Zölle in die Kassen der Verwaltungskammer»
einliefern-

13. Die Posteinkünfte, der Vorschuß von dem
Galzhsndcl, der Ertrag der Bergwerke und National«
förste, sind von dieser Regel ausgenommen, und sol«

len unmittelbar an das Nationaischazamt abgegeben
werden.

'! Kommissaren der Nationalschazkammer.

14. Es sind drei Kominissarien des Nationalschaz«
amis, die das Direktorium ernennt; diese Kawmissa«
rien haben die Obliegenheit den Eingang aller und
jeder Nationaleinkünste, unter der Oberaufsicht des

Direktoriums zu besorgen und anzuordnen; die össent«

lichen Gelder in Thätigkeit zu setzen; mit den Nat.-o«

näleinnchmern, Regien, Pachten, und andern Ver«

waltungen die nöthige Correspondenz m fuhren, um
den Eingang der öffentlichen Gelder zu betreiben oder
zu berichtigen: Der Nationalschaz ist unter der Ver«

wahruug d-eftr Komnussäls; sie sind dafür verê-



wörtlich, Fälle von übermächtiger Gewalt jedoch aus-
genommen.

rg. Der Nationalschaz liegt unter drei verschie«
denen Schlüsseln, wovon jeder der Kommissarien einen
hat. Im Fell von Krankheit oder Abwesenheit wer-
den der oder dle Schlüsse! auf das Bureau des Voll
ziehungsdirektoriums gelegt, welches durch einen aus-
deutlichen B-schluß sie den Personen Überträgen wird,
zu denen dasselbe das Zutrauen hat.

Ausgaben.
16. Auf das Ansuchen des Vollziehungsdirekto-

riums und die damit begleitete Angabe des Bedürf-
nisses, so es erheischen, kam, die gesezgedende Ge-
walt demselben die Summen auf dem Nationalschaz
anweisen, die sie für ten Dienst eines jeden Dcpar
tements nothwendig erachten wird.

i? Diese VerabfoPung geschiehet auf das Be-
gehren der Minister, durch einen Beschluß des Du
rekloriums, welcher davon Meldung thut, und gegen
Empfansschein.

13 Das Vollzichungsdirekion'lim kann einen Zahl-
Meister in seinem Bureau für diejenigen Summen ha-
den, welche ihm von dem gcftzgebcnden Corps für
Partikular und geheime Ausaaben bewilligt werden.
Derselbe erhält von dem Direktorium die Befehle
diese Summen in Folge der Décrété des gesezgeben«
den Körpers auf das Schazamt zu ziehen; diese Be-
fehle werden in Form von Beschlüssen des Direkte
riums abgefaßt. Der Zahlmeister stellt für den Bc«
trag einen Empfangschein aus,, worin die Data der
Dekrete und Beschlüsse angeführt sind. Er trägt dem
Direktorium für die Anwendung Rechnung.

iy. Die Verwaltungskammern der Kantone und die

Einzieher der Nationaleinkünfte können über die ihnen
eingegangenen öffentlichen Gelder auf keuie Weise von
sich aus verfügen. Alle diese Gelder sind angesehen
als einen Theil des Nationalschatzcs ausmachend und
es soll davon kein anderer Gebrauch gemacht werden
können als derjenige, der durch die Verfügung der
Kommissairs des Schazawts auf ein Mandat eincö
Ministers motivirt und einen Beschluß des Vollzie
hungsdircklonumö gcstützet, ausörüklich angezeigt ist.

Ver antwortlichkeit.
20. Das Vollziebnngsdircktorium legt den gesez-

gebenden Rathen alljährlich über die Verwendung der
jedem Departement angewicseucn Summen Rechnung
ob, ausgenommen jener, so demselben insbesondere
für personelle und geheime Ausgaben anvertraut wer-
den sind.

21. Das Direktorium bleibt fur diejenigen Cum-
men, so es seine» Ministern oder dem Zahlmeister
seines Bureaus verabfolget hak, so lange verantwort
lich, bis es seine Rechnung abgelegt, die Empfang

scheine der Minister und seines Zahlmeisters vorge.
wiesen und die Rechnung von den gcftzgebende« Rä«
then endlich gutgeheißen seyn w rd.

22. Die Minister und der Zahlmeister legen dem
Direktorium über die jedem derselben angewiesenen
Summen Rechnung ab, und sie sind füe die Anwen«
duug derselben zu dem ausdrüklich bestimmten Zw.k
verantwortlich.

23. Die Minister und der Zahlmeister sollen alle?
Verantwortlichkeit für die auf Befehl des Direkt»?
riums an die Verwaltungskammern, an die Tribune«
lien oder an irgend andere Gewalten, öffentliche
Beamte oder Partikularen bezahlte Uptime, auf
Vorweisung ihrer Scheine entladen seyn.

24. Die Hbereinnchmer sind für die Summen
verantwort ich, die ihnen zugestellt werden, bis solche
in die Cassa des Kautons eingeliefert sind. Von die«
sein Zeitpunkt au theilen sie die Verantwortlichkeit mit
den zwei Mitgliedern, welche mit ihnen zu Bewah«
rung dieser Cassa mitwirken. Sind j.doch die Fälle
von übermächtiger Gewalt ausgenommen.

2Z. Die Kommissarien des Schazamts sollen bei
Strafe des Ersatzes und ihrer Verantwort«
lichte it nichts bezahlen, als in Kraft eines Beschluf«
fes des Vollzichungsoirektoriums auf das Mandat
des Ministers und auf Rechnung derjenigen Sum,^
men, welche die gesezgcbenden Rathe zur Verfügung
des Direktoriums überlassen haben.

26. Die Kommissarik» sind für diejenigen Sum«
men verantwortlich, wofür sie Scheine ausgestellt
haben, jedoch der Fall übermächtiger Gewalt ausge«
nomme».

27. Die öffentlichst! Beamten, welche Summe»
aus dem Nationalschaz beziehen, stellen zwei Cm?
pfangsscheine aus, den einen an den Minister bei

Empfang fines Mandats, den zweiten an das SchaZ«
aml beim Bezug der Summe, w-lche in diesem Man«
dat angewiesen ist; dieses lezteie^svll das in dem
§ 24 gefederte Gepräge der Vollgültigkeit tragen.

28. Die Verwaltungskammern, die Einzieher und
alle öffentlichen Beamten, die unter irgend einem Na«
men mit der Einnahme oder Ausgabe für den Staat
beladen sind, legen alljährlich demjenigen.Minister,
der die Einnahme oder Ausgabe angeordnet, und
unter seiner Aufsicht hat, ibre Rechnungen mit den

nöthigen Beilagen begleitet, ab; dieser übersendet sie

dann nach bescbehener Untersuchung, und nachdem er

solche seinen Anordnungen gemäß gefunden hat, an

den Finanzmimster, um comrvllttt, unterschrieben,
und dem Schazamt zur Bescheinigung eingesandt ju
werden.

2y. Die Commiffarien des Naü'onalschazamtes
legen dem Vollzie hungsdirektorium alle Jahr auf den

lten Mai eine Hanpttabelle der Einnahmen und Aus«

gaben des Schatzes vor; dieses legt sie dann dem

gefezgebenden Cörper samt dem Verzeichn iß der semer



Verfugung überlassenen Summen, und der Anzeige
ihrer Verwendung vor; jedoch mit Ausnahm der ge-
Heimen Ausgaben.

30. Die jährliche Rechnung des Direktoriums
soll alle Einnahmen und Aasgaben des Staats ohne
andere Ausnahme als nur derjenigen Summen, wel-
che dem Direktorium für personelle und geheime Aus--
gaben bewilliget worden sind, enthalten, und den ge-
sezgebcnden Rachen fur einen Monat lang zur Einsicht
übergeben werden; innert dieser Zeitfrist wird diese

Rechnung durch Commissionen jedes der beiden Rathen
untersucht, und wenn sie richtig befunden wird, vom
gesezgebcndcn Corps durch ein Dekret gutgeheißen.

Zi. Alle Verantwortlichkeit hört von Rechtswegen
emf, sobald dieses Dekret, das die Rechnung geneh-
migt, erfolgt seyn wird.

32. Alle Detaileinrichtungen in der Ausführung
und alle organische Verfügungen über die Finanzen
und das Rechnungswesen sind der Vorsorge des Voll-
ziehungsdirektvriums überlassen; wohl verstanden je--

doch, daß dieselben nichts anders als die Entwiklungen
der im abstehenden 31 §. bestimmten Grundsäze be?
greiffen sollen.

Senat, 2y. November.
Präsident: Kubli.

Lüthi v. Sol. berichtet im Namen einer Com
Mission über den Beschluß d.r die Zke Abtheilung
der Organisation des obersten Gerichtshofes vom Ci--

vilprozeßgang enthält. Die Kommission rath zur
Verwerffung desselben, indem sie glaubt: 1. Es sollte
nicht ein ein; M-s Mttgli d, sonder» eine Komm's-
sion des Gerichtshofes die Berichte über Cassations-
begehren, demselben vorlegen. — 2 Die Umwege,
durch welche über die Cassationsfähigkelt. entschieden
werden sollte waren mit viel Z.itverlust verbunten.
^ Z. In Cassationsfällen sollte der Prozeß an ein
anderes Cankonsgericht und nicht an die gewöhnlich
Weniger zahlreichen Suppléante» des nemlichen Can
tonstribunais das schon in der Sacb/e gesprochen hat
gesandt werden. — 4 Bei cassierttn Urtheilssprüchen
von D strsstsgerichten, solle» dieselben zwar aller
dings an ein anderes Distrirtsgericht gesandt, aber
d:e Wahl d.sseiben nicht dem Odcrgerichtsbof über
lassen seyn; dieses sollte vielmehr drei Tribunale vor
schlage^, von denen der Kläger eines und der Be
klagte cm zweites ausschlagest und das drit.e der
comp ti--r ichc Richter seyn würde.

Mnrct, Barras, Ruepp, Zäslin, Augu-
sinn und Stokmann sprechen im Sinne der Com-
Mission, und der Beschluß wird einmüchig verworfen.

Ein Beschluß über die Entschädigungen der Mu-
mzipalbcamttn wird der mit verschiedenen Beschlüssen

über die Munizipalitäten, und ein anderer über die
Entschädigung der Gemeindsverwalter, der mit Be--
schlössen über die Gemeindsverwaltungen beschäftigten
Commission zugewiesen.

Es wird eine Bittschrift der Gemeinde Zollikoftn,
um Aufhebung des Beschlusses des Vollziehimgsdirek-
torium, in Betreff der dicßjährigen Grund- und Bo-
denzinse, verlesen. ^

Senat, 30. November.
Präsident: Kubli.

Der Präsident legt ein Schreiben des General-
sekretars des-Direktoriums vor, womit derselbe ein
Gesez wegen Redaktionsfchlern zurükftndet.

Fornerod wünscht, der Senat möchte durch
ein Schreiben die Sekretärsinspckteurs des gr. Raths
einladen, sorgfaltiger auf die Redaktionen ihres Bü-
reaus zu wachen, um so wiederholten Zurüksendunge»
vorzubeugen.

Dieser Antrag wird angenommen.
Müret bemerkt, es sey seltsam daß der Gen.

Sec. Mousson Beschlüsse wegen Redakt onsfehlern an
den Senat zurüksende; dieses sollte durch ein Both»
schuft des Direktoriums, und an den grossen Rath ge-
schehcn, indem dieser allein die Initiative für Gesetze-
abfassungcn hat.

Lüthi v. Sol. schlägt deßwegen eine Bothschaft
ans Direktorium vor, um dasselbe einzuladen, künftig
den von Müret angegebenen Weg einzuschlagen.

Auch dieser An rag wird angenommen.
Stammen erhalt für 14, und Redl'ng für s

Tage Urlaub.

Grosser Rath.
Am 2Z. December war keine Sitzung.

Grosser Rath, 24. December.
Präsident: Hecht.

Secretan erstattet im Namen einer Commission
folgenden Rapport, über die vom Senat verworfnen
Abschnitte der Organisation des obersten Gerichtshofs.

Vierter Titel.
Civil-Prozcsse.

Allgemeine Vorschriften.

Art. Zi. Die Kassation eines Urtheils in Civikfa-
eben hat nnr dann statt, wann Mangel der Competenz,
Verlez mg der Form oder eine offenbare Ver ezung des

Gesezes zufolge des § 89 der Konstitution gezeigt wer-
den kann.

32. Jede Civi'lsentenz ist der Kassation unterwov
fen, von welcher Art und Vecrag die Streitfrage auch

sein mag.



- zZ.' So' kann aüch Äe'Sentenz eines DiMktge-
rêts zur Kassation gebracht werden, wenn der Fall
unter der Kompetenz des Kantonsgericht ist, sobald
derselbe aber an das Kantonsgericht appellirt werden
kann, so darf dieses Tribunal nicht übergangen werd,».

.14- Das Kassationsbegchren soll schriftlich und
dàich abgefaßt sein, die Thatsachen wahr, deutlich
ln:b kurz darstellen, die ergangenen Urtheile wert lieh
anführen, hernsch das Gcfez dem zufolge die Kassarion
verlangt wird, genau, wörtlich und im ganzen Zusam-
lizenhang beifügen. Auch soll dasselbe ftrners von der
Prozedur begleitet sein.

35- Der Schluß des Begehrens kann nur auf Kassa-
tion des Urtheils und Weisung der Partheyen an den
behcrendtn Nichter gehen.

36. Wann sich nach genauer ErdannmgderProzedur
ewigen sollte, daß die Parthey, tvelche die Kassation
begehrt, steh eine falsche Sachdarstellung zum Vortheil!
ihres Kassaüensschlusses hatte zu Schulden kommen
lassen, so bleibt sie dessen so wie der Verfasser deßel-j
lbch, welcher Verfasser oder die Parthie darinn mtterch
schrieben sein n-.nß, genau und gänzlich verantwortlich.'

37. Wenn ein Kassationsbegehren ganz grundlos
erfunden wird, und augenscheinliche muthwillige Troll-
sucht oder strafbare ASchten verrathet, so soll die Par-
they durch ein Urtheil des obersten Gerichtshofs nach

Maasgab der Umstanden, mit einer Geldbuße, die z»
Franken nicht übersteigen soll, oder mit Gefangenschaft
höchstens von 48 Stunden, bestraft werden. Dem
Advokat der gebraucht worden, kann m diesem Falle
ebenfalls eine Geldbusse die jedoch rrnch nicht hoher
als so Franken sieigen kann, oder Uutersagung des
Adoocireus auf eine bestimmte Zeit, jedoch nicht langer
als auf ein Jahr, zur Strafe uuferlegp werden.

38. Der-Uncersiatlhalter des Distrikts vom Wohn-
orte der verfüllten Parthey, wird über die Vollziehung
der auferlegten Strafe wachen.

Zy. Bei dem Abspruch über die Kassation wird keine
lMNdliche Verfechtung geduldet.

40. PPch soll, sobald ein -Prozeß zur Kassation
anhängig gemacht wird, jcde Pgrtîftàinformation bei
dem obersten Gerichtshof auf das strengste verbo-
ten sein.

41. Wenn eine Parthey während dem Lauf des
Prozesses das Armenrecht genossen hat, so wird es ihr
auch bei dem Kassatw-nsstreit gestattet.

Dieses Recht der Armen bei der Kassation wird
ebenfalls nicht versagt, wenn es schon indem Kamon,
wo der Prozeß geführt worden, mcht gebräuchlich war.
Zn diesem Fall muß die Parthey, die dieses Recht
anspricht, durch einen Schein von der Munizipaliwt
des. Orts ihres Auftuthalis ihre dürftigen Umstände
beweisen.

Die Kassatitsisprowsse nach dem Armenrecht wer-
den reu .Wem von dem ein Du Gerichtshof amtlich
hiczu geordneten Armcnar.wald geführt.

4a.'Für alle durch den Prozeßgang zur Kassation
in Civilsachen den untern Gerichtsschreibcreyen mu-ge-
tragenen Verrichtungen, find dieselben auf das strengste
-verantwortlich; sie" werden darüber ein pünktliches
Protokoll führen, und für alle eingegebenen Schriften
Empfangsscheine geben, so wie sie sich für die her-
ausgebenden Schriften dergleichen zustellen lassen wer-
den. Diese gegenseitige Scheine haben besonders auch
zwischen der Kanzley des obersten Gerichtshofs und de-
neu der unteren Gerichtsstellen statt.

Fünfter Titel.
Civil-Prozesse.

Prozeß - Gang.
Art. 43. Wenn eine Parthey die Kassation des er-

gangencn Urtheils begehren will, so muß sie sich dessen
innert zchen Tagen von Ausfallung des Urtheils an,
(den Tag derselben nicht gerechnet) bei Verlust ihres
Rechtens^ erklären. '

44- Diese Erklärung geschiehet vor dem Präsidenten
des Gerichts, welches das lezte Urrheil ausgefallt hat,
derselbe führt hierüber ein besonderes Protokoll und
stellt für jede solche Erklärung ein kurzes Zeugniß aus.

45. Von dem Zeitpunkt dieser Erklärung an, den
Tag derselben nicht gerechnet, hat die begehrende Par-
they noch vierzehn Tag Zeit, um ihr Kassationsbegch-
reu einzugeben, weiches sie nebst der ganzen Prozedur
der Kanzlei des Gerichts zustellt, von welchem das
lezte Urtheil ausgefallt worden.

46. Der Gerichtsschreiber bemerkt solches in einem
besonders hiezu bestimmten Protokoll und übersendet
diese Schriften franco, nebst dem erforderlichen von der

Parthey beigefügten Verzeichnest derselben an den Prä-
scheuten des oberste« Gerichtshof mit Anzeige des Tages
der Eingabe.

47. Der Präsident ftbergiebt die erhaltene Civilpro-
zedur sogleich dem betreffenden Oberrjchter. Dieser
verfaßt darüber seinen schriftlichen Rapport, und über-
giebt solchen in die Kanzley, wo er überftzt und ncbft
der Prozedur von allen aktiven Mitgliedern des oberste»

Gerichtshofs gelesen werden soll.
^

48. Nachdem die Lesung, die jedes Mitglied so

viel möglich beschleunigen wird, vollendet ist, so zeigt
der Genchtschreibcr dieses dem Präsidenten an, der
einen Tag bestimmt, an welchem dieses Geschäft vor
das Tribunal gelangen soll.

49- Von dem obersten Gerichtshof wird es alsdann
um nichts anders als die Entscheidung der Verfolge
zu thun sein: Ist das Kassationsbegehren zulässig oder
nicht?

5°. Wird das Kassationsbcgchrcn als unzulässig
erki'iu t, so soll der Gerichksschrciber die ganze Prozedur
n die Kanzley des Gerichts znrük senden, von welchem
das iezre Urtheil ausgefallt worden, von wo sie nebst
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der authentischen We des vorgefallenen, der Parthes
zukommen soll.

51. Im Fall das Kassationsbegchren zulässig er-
kennnt würde, so wird in der Kanzîcy des obersten Ge-
richtshsfs eine vidimirte Abschrift des eingegebenen
Kassationsbegehren und Schriftenverzeichnisses verfer-
kigt, und dem Schreiber des untern Gerichts ;-gesandt,
welcher solches der Gegenparthie von Amtswegen zukom-
men lassen soll.

52. Der Gegenparthei wird vom Empfang der
Schriften an gerechnet, ein fataler Termin von 14 Ta--
gen bestimmt, um ihre zu machenden Oppositionen wie-
der die verlangte Kassation der untern Gerichtsschreibe-
rey einzugeben.

53. Die Opposition geschieht iy einem Memorial.
Es können darinn Bemerkungen über das eingegebene
Sämftenverzeichniß gemacht, lind dasselbe aîifaliig ver-
vollständige werden ; per oberste Gerichtshof untersucht
den hiedurch entstehenden Wiederspruch der Partheien.

54- Sobald der Schreiber des unteren Gerichts die
Prozedurschriften erhalten hat, so Übermacht er sie also-
gleich franco dem Präsidenten des obersten Gerichts-
Hof, der sie zur Durchiesung von sämtlichen Mitgliedern
in die Kanzlei) legt. Nach vollendeter Lesung ftzt er
einen Tag zum Abspruch über-die Kassation an.

Sechster Titel.
Prozeßform in Kriminal-Kassations'

Begehren.
Art. 62. In Kriminal-Kassationsbegehren wird

die eingeftzte Prozedur dem öffentlichen "Ankläger zu
Abfassung seiner Schlüsse übergeben.

6z. Nachdem der öffentliche Ankläger seine Schlüsse
gezogen, so wird zuerst die Vorfrage entschieden: ob
die Prozedur als vollständig und zulässig anzusehen sey?

64. Hieraufwirdblos über die Frage abgesprochen;
ob die Kassation statt haben solle?

65. Wenn die Kassation statt haben soll, so wird
ferner entschieden, ob die Prozedur und der Urcheik-
spruch, oder nur der Urtheilspruch allein kassirt wer-
den sollen.

66. Im ersten Fall wird die Prozedur von neuem
angefangen; in leztern hingegen wird dieselbe nur nach-
gesehen und von neuem beurtheilt.

67. In beiden Fallen aber wird die Prozedur an
das nächst gelegene Kantonsgcricht zur nöthigen Un-
tersuchung gewiesen.

68. Die Kriminal-Kassationssentenzen werden nur
im Allgemeinen motiviert.

Die nähere Beweggründe werden in dem Schrei-
ben an das Kantsnsgericht, wohin die Prozedur über-

SS. Die auszufällende Erkannknuß geschiehet über wscuvod, agesumchts anders-als: soll die Kassation statt hechen, oderz^e« wn ^angesuy^^
mcyt ' V.'S'V-'—.'7" .'7'7S »y. rrzowoy: I!l arriuttnal- als Civil-Kassation^

.-.ucy wird das Urtheil nicht weiters motlvirt. .Fällen muß das Urtheil entweder ganz oder gar nicht
56. Wenn die Kassation beschlossen wird, so solft kassirt werben.

die Prozedur nebst dein Urtheil der betreffenden Ge-
rjchtsschrelbcrey übersandt werden, um solche den Par-
ihnen zuzustellen. Eine solche Prozedur ist alsdann
den Suppleanten desjenigen Kantsnsgerrchts, welches

70. Die Oberrichter sprechen allein über die Kassae
tionsbegehren, sowohl in Civil- als Kriminalfallen, ab.

Kühn findet, der z? § sey den Grundsätzen zuss

zuerst aeurtheilt hat. îv'moà- îabesdas kaMrte wider, daß das Tribunal nie Kluger und Richter zu-
wÄl vom^ und glaubt, dieß ssey haupts^lich der

wird der oberste Gerichtshof drcn andere Zdàik/sae- Grund, warum der Senat diesen Abschnitt verwarf.

ü' e Partie eines verwerffcn kann, und das. Übrigblei-
tende neuerdings beurtheilen soll.

57- Da die Kassation nur über das Verhältniß der
Urtheil z» den Gesezen statt haben kann, so wird der
Prozeß nicht fmch angefangen, sondern die wirklich
« struirte Prozedur neuerdings unkersucht und be-
urtheilt.

58. Wenn der oberste Gerichtshof beschließt, daß
me. anverlaxgte Kassation nicht statt habe, so werden
che daherigen Schriften mit der Erkenntniß darüber
ver untern Gericytsschreiberey zugesendet. Diejenige

Der oberste Gerichtshof sollte nur die Anklage thun,
und die Bestrafung einem andern Gerichte überlassen;
er wünscht daher daß das Tribunal nichts anders er-
kennen könne, als daß eine Untersuchung statt habe;
und daß dann das gehörige Distriktsgericht, den Re-
curs ausgenommen, entscheide; er stimmt zur Rükwei-
sung diefts Gegenstandes an die Commission.

Hub er sagt: Es buukt mich, wenn Kühn Seyll«
ausweiche« wolle, falle er in Earybdcn. Er will den

obersten Gerichtshof als Parchei ansehen, und um einen
unparcheüschm Richter zu haben, will er den Fall an
das Distriktsgericht weisen, von welch cm weg appcllirt
wurde. Es duntt mich, dieses Geeicht sey noch weit

Parthey, welcher die Kosten von der Gegenparthei Z parcheiischev, und wollte man ein ganz uvparcheiisches
triezt werden sollen, kann nichts anders fodern, aissGericht haben, so müßte man den Fall an ein ganz- - ^. sondern, un-

von Kühn,
zu dem Rapport.

Zimmer mann findet die Straft diel zu gering«

iUUil u!4'--.Istî-ì-^l'îe gehabten Auslagen sich die zur Kassation nöthige'.:! anderes weisen, wozu ich nicht stimme,
Memorialien, die allenfallffgen Porto, und was an geachtet der nicht uugegründeten Kritik
die Gerichksschre iberep fur die der Kassation halb uns-'
«ftiellten Schriften bezahlt worden.



Er schlägt vor, sie auf 20s Franken und 14 Tage Gc?
fängnißstraft zu setzen.

Knhn sagt.- Die Strafe, sowohl die welche die
Commission, als die welche Zimmermann vorschlägt,
ist eine correktionelle Strafe, und ich bitte die Con?
siitution aufzuschlagen, ob eine solche Strafe dein
obersten Gerichtshof zukomme? ich glaube nein, son?
dem nur den Distriftsgerichtcn, von welchen bann
der Recurs höher geht. Der Vorschlag ware also mcht
mir wider die Grundsatze, sondern auch wider die Com
siitution. Ich schlage vor, daß der oberste Gerichts?
Hof dem Beklagten die drei nächsten Distriitsgcrichtc
vorschlage, unter denen er auswählen kaun, wo denn
die Jnconvenienzen so gut möglich vermieden seyn
werden.

Eecretan glaubt, Kühn habe sich nicht genug
erinnert, daß mit jedem Gerichte eine gewisse Polizei
verbunden sey. Dieses Vermögen der Richter ftp sehr
bekannt, und diene dazu, ihnen die gebührende Ehr?
furcht zu verschaffe». Er sieht diesen Fall für hieher
gehörig an, und also sehr natürlich den» obersten Gc?

richtshofe dieses Attribut zu geben. Er stellt übrigens
die Langwierigkeit dieses Prozeßganges vor, und wi?
dersezt sich Zimmermanns Vorschlag, da er die Strafe,
welche der Rapport vorschlägt, für völlig hinlang?
lich holt.

Carrard unterstüzt den Artikel, dessen Zwek sey,

Advokatcnranke zu verhüten, und also nach Kuhns
Vorschlag ganz verfehlt würde. Jeder Gerichtshof
habe ja auch das Recht der Bestrafung, wenn Fehler
wider die ihm gebührende Ehrfurcht u. dgl. vor ihm
begangen werden: warum sollte dieser nicht das gici?
che Recht haben?

Deloes folgt, und fragt, ob, wenn Kuhns Vor?
schlag angenommen würbe? der oberste Gerichtshof
als Kläger auftreten müßte, oder die Beschuldigung
erkennen könne.

Hub er ist der gleichen Meinung, und stellt vor,
wenn der oberste Gerichtshof als Parthei gegen einen
muthwilligen Tröler australe, was würde das Gericht
anders thun, als den verurtheilcn, der von dem hoch?

sien Gerichte verklagt wird? Der Troler wird wieder ^

appelliren, und ist der oberste Gerichtshof denn un?'

partheiischer als zuerst, wenn man das psrtheiisch
nennen will? Er unterstüzt den Rapport.

Custor folgt.
Zimmermann sagt: Sie wissen, daß ein gc?

wisscr Theil unsers Landes durch die Prozcßsucht lei?

tct. Es soll eine Strafe auf einen muthwilligen
Prozeß bestimmt seyn, und sind Zo Franken hier ver?

hältnißmassig? das heißt spassen. Ich stimme zur
Rükweisung an die Commission, und findet fie, daß

man dem obersten Gerichtshof keine grössere Straft
erlauben kann, so will ich lieber gar keine bestimmen.

Secretan: Der Vorschlag enthält schon eine

Au despotischer Bestimmung der Sachez man- muß

alft keine allzuhshc Strafe erlauben. Auch ist diese
Straft eben nicht gelinde; und bedenkt, daß je harter
die Strafen sind, je weniger sie nützen. Es müssen
uns harte Strafen für Verbrechen übrig bleiben. Die
Commission hat viel über diesen Artikel nachgedacht,
und hat nichts anders ausfündig machen können.

Weber begehrt daß ein Advokat, der sich einen
solchen muthwilligen^ Prozeß zu Schulden kommen
laße, von dem obersten Gerichtshof für zwei Jahre
suspeudirt werde.

Die Straft wird auf zwei Jahr Einstellung für
den Advokaten, und auf 200 Franken und 14'Tage
Gefangnißstraft für die Parthei ftstgesezt.

Carrard: Jczt stimme ich Kühn bei, und be-
gehre daß die Sache vor die Distriktsgerichte gezogen
werde.

Secretan sagt: Es wäre mir leid, wenn die
Commission durch ihren Vorschlag den Anlaß zu einem
der schiechtesten Gesetze gegeben hätte; und dieß wäre
es, wenn ein Theil desselben ohne den andern ange?
nonur'rn würde. Die Strenge der Straft und die
Richtigkeit der Untersuchung sind unvertraglich. So
lange die Straft massig ist, hat es keine grossen In-
convcnienzen; allein werft einen Bürger für vierzehn
Tage in den Kerker, nehmt ihm einen schönen Theil
seines Vermögens, beraubt seine Kinder in dieser Zeit
ihres Vaters! das soll durch keinen despotischen Akt
geschehen. Wenn ihr diese Strafe wollt, so erlaubt
dem Advokat, der verleumdet, von seinen Clienten
betrogen seyn kann, sich zu rechtfertigen. Ich stimme
Kühn bei.

Custor beharret auf seiner ersten Meinung, und
sieht keinen andern Grund, um diesen Fall cem ober-
sien Gerichtshof zu entziehen; wenn er einen Advoka-
ten für ein Jahr einstellen könne, so könne er es auch
für zwei.

Weber wäre untröftbar, wenn nicht alle mögli-
chen Maaßregeln wider die Tröler genommen würden.
Die Hinziehung vor ein anderes Tribunal halt er da-
rum für unnöthig, weil der oberste Gerichtshof, in-
dem er einen solchen anklagt, schon erkennt, er sey

ein muthwilligcr Tröler, und also keine weitere Unter-
suchuug nöthig ist. Die Strafe werde nicht immer
im höchsten Grade angewendet werden; und sey auch

gar nicht zu hoch für einen Advokaten, der ein Hand-
werk aus muthwilligen Prozessen mache, und mehrere-
mal in diesen Fehler verfalle Wenn ein öffentlicher
Beamter sich mchreremale bei Hazardspiclen betreffen
lasse, werde er ja enssezr; und er wolle lieber es werde
einer zu hoch gestraft, als daß er zwanzig Familien
ungiümch mache, und für diese Strafe bedürft es

keines neuen Prozesses.
Carrard scheinen die beschlossenen Strafen Cri-

minalsiraftn, Straft» wider Verbrechen zu seyn; und
da schreibe die Constitution den Gang vor. Fünfzig
Franken hingecen sieht er als eine Poliftistraft an.



Er erinnert die Versammlung an ihr eigenes Beispiel,
bei Bestimmung ihrer Polizeisirafcn; die Commission
machte einige Vorschläge zu Gefangm'ßsiraft; allein sie

wurden lebhast bekämpft und verworfen, weil sie der
Räch für Polizeistrafen zu hoch hielt. Er Host, der
gesezgebende Körper weroe dem obersten Gerichtshof
keine höhere Polizei zugeben als sich selbst, und schließt
daher, daß dieser Fall vor die Gerichte gezogen werde.

Kühn sagt: Die Prozcßsucht, die in einigen Kam
tönen herrscht, und der schlechte Advokat, der sie er-
hält, soll unterdrükt werden; allein der wahre Advokat
ist eine Stütze für die Ungelehrten; und wie wollte ein
gemeiner Bauer vor Gerichte gegen Zimmermann oder
Weber bestehen? — Ich unterziehe mich dem Beschluß
der Versammlung; allein bedenken sie, daß keinen:
Bürger eine solche Strafe von einem Tribunal auf-
erlegt werden kann; sie muß alle Gerichte durchgehn,
und kann erst dann vor den obersten Gerichtshof kom-
men! — Wolltet ihr eine einzige Klasse der Burger
von der Regel ausnehmen? Laßt uns die Gesetze für
alle gleich machen! Gebt ihm das Recht, das die
Constitution jedem Bürger giebt, sich zu vercheidigcn!
Macht keine Lücke in die Constitution! Bedenkt, daß
auch ihr in die Klasse der gemessen Bürger zurükkehrt;
ihr könnt Prozesse bekommen, der Gerichtshof könnte
sie für muchwilllg ansehen; und wie würde es euch
gefallen, wenn ihr, ohne euch vertheidigen zu können,
zu einer solchen Straft verurtheilt würdet.

S ch lumps hätte den Vorschlag der Commission
vorgezogen, allein darum, daß die Mehrheit für gut
fand, die Strafe zu erhöhen, möchte er den Prozeß
nicht verlängern, indessen man sich mit ihrer Verkür-
zung beschäftigen sollte. Er stimmt Webern bei.

Er la cher folgt ganz Webern und kann nicht
begreifen, wie ein ehrlicher Advokat hier die Parthci
drr schlechten nehmen könne.

Anderwerth glaubt, ein Advokat, der einen
muthwilligcn Prozeß führe, möge so schlecht seyn als
er wolle, so sey man ihm Gerechtigkeit schuldig, und
soll wenigstens wie ein anderer Verbrecher behandelt
werden, der das Recht hat zu appelliren. Er stimmt
Kühn bei.

Koch sagt: Wann der Gesezgeber Formen vow
schreibt, wie der Dieb vor Gericht gezogen werden
kann, so nimmt er doch gewiß nicht ihre Parthei,
sondern wenn er allgemeine Sicherheicsmuaßrcgeln
vorschreibt, geschieht es, damit der unschuldige Bür-
ger nicht durch einen krüglichen Schein verurtheilt
werde. Eben dieses antworte ich Erlacher. Den
Grundsaz können wir nicht verleugnen, daß es höchst
nöthig sey, die Prozeßsucht zu ersticken; aber dazu
müssen wir nicht entgegengeftzre Mittel gebrauchen,
nicht machen daß drr schlechte Advokat im Dunkel
arbeitet. Und überhaupt kann das nicht durch einen
Artikel in einem Reglements geschehen, sondern da-st

durch, daß nur Männer, die durch ihre Kenntnisse^

Erfahrung und Redlichkeit hierzu fähig, und bekannt
sind, advokiren dürfen — Wir müssen Schulen dafür
errichten, und keinem, der nicht vor ihnen examinirt
ist, die Ausübung gestatten. Denn muß aber der
Advokat durch Strafgesetze zurükgehalten werden, Aus-
schweifungen zu machen; allein nach republikanischen
Grundsätzen soll er nicht unverhört verurtheilt werden.
Sie werden aus der Erfahrung lehren, daß am ober-
sien Gerichtshöfe immer mehrere Advokaten sitzen wer-
den; wie leicht könnte es begegnen, daß einer auS
Groll gegen einen andern bei der geringsten Gelegen
heit seine Gewalt mißbrauchte? Was würde daraus
erfolgen? Der schlechte Advskat würde nicht mehr
unterschreiben; er sagte der Partheh er wolle ihr wohl
arbeiten, aber nicht unterschrieben, weil er Feinde am
obersten Gerichtshof habe; so würde die Parthei ins
Unglük gefuhrt, ohne daß etwas auf ih» fiele. Ist
die Straft gelinde; so kaun man sie dem Gerichtshofe
als Strafe gegen Polizeifehler auszuüben überlassen,
und es wird sehr wirksam gegen die Trölsucht seyn.
Man führt das Spielgesez an; ich glaube der Senat
werde es verwerfen, eben weil die Strafen zu hoch
sind, und darum nicht angewendet werden. Wie ich
schon sagte, durch einen solchen Artikel kann die Tröl-
sucht nicht ausgerottet werden; und da es nur um
einen Damm dagegen zn thun ist, begehre ich, daß
der lezte Beschluß zurük genommen, und der Vor-
schlag der Commission angenommen werde. Wollt
Ihrsslber daraus b.harren, so bitte ich Euch nur,-eine
Klasse der Bürger nicht von allen andern auszunehmen.
Es ist dann ein Kriminalprozeß, der wie gegen einen
Dieb oder Mörder, von der Republik geführt wird.

Weber wundert sich, daß die gleichen -Mitglie-
der, welche den Gerichtshöfen die gel-ndere Straft
zugeben wollten, sich bei den strengern so widersetzen,
und fragt, ob das Gericht, welches einen Advokaten
für ein Jahr suspendieren könne, es nicht eben ss
gut für zwei im Stande sey und besonders das hoch-
lie Tribunal von dem er sich wenigstens lieber als
von einem andern beurtheilen ließe; und zulezt kom-
me der Fall immer wieder vor diese Behörde; es sey
ein blosser Verschub, und solche muthwillige Leute
würden leicht Ausflüchte finden, wo nicht der Straft
ganz zu entgehen, doch die Sache weit hinaus zu zie-
hen. — Auch sey oer Fall m 'glich, daß wenn er mit die-
sein Cassationsbegehrcn vor den obersten Gerichtshof
komme, dieser wieder erkennen würde, er sey ein
muthwiiliger Tröler und so könnte es ewig gehen. —
Man dürfe nicht vermmben, daß die Erwählten des
Volks, denen es sein Zutrauen schenkte, aus niedri-
gen Absichten handeln; sonst durste man ihnen in weit
wichtigern Fällen, ws es das Leben betreffe, noch
weniger anvertrauen. — Das sey kein Grund, er werde
unveil) rk verurtheilt, da das Begehren, welches der
Hofals muthwillig abweise, auch der Beweis sey, daß
es von einem Trcler herkomme, und folglich dürfe



4^4

nur noch die' Strafe bestimmt werden. — Und kurz/
wenn der Prozrßsucht nicht v orge bog en werden solle,
müssen die mmhwilligen Twler bestraft werden, und
der Strafe nicht entgehen können. — Er begehrt die
Tagesordnung über Kochs Motion.

Carm int ran untersiuzt ganz Koch aus den
gleiche«; Gründen, und sezt hinzu; es könne keinem
Bürger eine solche Strafe auferlegt werden, als nach
einem förmlichen Prozeß. Der oberste Gerichtshof
müßte hier mit Verachtung der Gerechtigkeit handeln;
und wenn dieß die Früchte der Gerechtigkeit waren,
würde das Volk seine ehmalize Sklaverei) bereuen,
wo keine solche Despotie start hatte.

Man geht sum Abstimmen. Die Tagesordnung
«bewKochs Motion wird verworfen, der Beschluß
zurmgenommcn, und der Vorschlag der Commission
angenommen.

A »der werth erhält das Wort übet den Z6 §.

Es gefallt ihm nicht, daß die Suppléante» das
Urtheil der Richter verbessern sollen, um so mehr,
da mehrere derselbensschon bei dem erste» Urtheil umge-
sprochc» haben können. Er begehrt, daß die gleiche
Verfahrungsart angenommen werde, wie bei den Di-
siriktsgerichten nemlich, daß die Pärtheien unter den
nachstgelegcnen Cantonsgerichten eines auswählen.

Kühn widersezt sich diesem Antrage, de? erst
dann anwendbar seyn könne, wenn ganz Heivetiewdie
gleichen Geseze habe; und fragt wie verfahren wer-
den müßte, wenn z. B. ein Urri>eii aus dem Canton
Bellenz verworfen wurde, ob man denn alle Prozeß-
schriften übersezen müßte. — Der-Einwurf wegen den
Guppleanten, welche schon mitsprachen, sey unge-
gründet, da sie in diesem Augenbiike wie Richter an-
gesehen werden; und seyen sie nickt zahlreich genug,
sv müssen sie sich «ach der' Vorschrift ergänzen. -» Er
«nrerstüzt den Artikel.

Der Artikel wird angenommen.
Schlumpf begehrt einen Jusaz; daß die.Rich

ter, welche bei dem ersten Urtheil abwesend waren,
ièzt.mitszen sollen. Es sey mn so viel nöthiger
da z. B. in seinem Kantone nur sechs Guppleanten seyn.

Koch. Wenn wir uns mit einem Reglemeute
für die Kantons- und Distriktsgcrichte beschäftigen
wäre dies« Bemerkung ganz richtig ; sie gehört aber nicht
hieher. Was die von Schlumpf angeführte Thatsacke
betrift, wundert er sich sehn darüber, wegen der
Wichtigkeit der Suppleanten bey Crinsinalurtheilen.
und ladet ihn ein, sie dem Justizministcr mitzutheilen

Schlumpf stimmt bei.
Das Direktorium ladet die Gesezgeber ein, nach-

zusehen, ob im ersten Artikel ver deutschen Redaktion
des Gesezes über die Umpragung der Scheidemünzen
nicht eine Unregelmäßigkeit zu berichtigen sey. Dieser
Gegenstand wird an die Münzcommission gewissem

Gysi begehrt, daß eine ftchszehntel Inchart
Acker bei îie stall, welche das Direktorium zu VN-
kaufen wünschte, und die in einem Beschlusse begrff-

fen war, den der Senat verwarf, dem Direktorium
durch einen besondern Beschluß zum Verkauf überlas-
sen werde. Dieser Antrag wird angenommen.

Pozzi begehrt aus einem wichtigen Grunde,
daß das Protokoll vom 22 Dezember gelesen werde;
und läßt, nachdem es geschehen, eine Schrift ablesen,
laut der die Sizung jenes Tages bei Anlaß der Peti-
tion der B. Quadri für die Amnistie der italiänische«
Patrioten, so stürmisch gewesen seyn soll daß der
Präsident sich mehrere Mahle bedeken mufite, und
Pozzi eingeladen worden seyn soll, bei den Patrioten
Abbitte zu thun. Er sagt, diese Schrift komme von
Quadri selbst her, der sie nach Italien sandte, wo
sie verbreitet wurde.

Pellegrini begehrt die Tagesordnung über dies«
Anzeige, da es eine persönliche Sache sey, die den
Rath nichts angehe.

Pozzi sagt, ich nehme die Versammlung zu
Zeugen, ob es wahr ist, daß ich bei den Patrioten
Abbitte thun mußte, wie wenn ich einen Fehler be-

gangen Härte? Freilich begieng ich einen; daß ich nicht
sagte, es seyen lauter Lügen was Quadri herunter
las. — Ich begehrt, daß ins Protokoll emgerükt
werde, diese Erzählung sey nicht wahr. —

Herzog v. Es. sagt hat Quadri etwas wider
Pozzi begangen; sv weiß er den Richter, wir können
es nicht seyn ; und dieser Fall geht das Protokoll nichts
an. Ach jkmme- zur Tagesordnung denn Pozzi
kann sich nur einen Auszug ans dem Protokoll jener
Sizung geben und publizieren lassen.

Z i m mer m a n n sagt, wenn es sich fs verhält, wie

Pozzi sagt, so ist allerdings seine eigene, so wie die

Ehre der Versammlung angegriffen. Ich glaube,
Pozzi soll eingeladen werden, die Sache vor den

gehörigen Richter zu ziehen. Ueber alles aber ist noch

diese Bemerkung zn machen; Quadri hat unstreitig
Talent zum Dollmetfch; allein wir wollen nicht nur
das, wir wollen auch Ehrlichkeit, die hier compro-
mittirt ist. Ich begehre, daß Quadri bis Austrag
der Sache nicht ftmkzwnieren könne.

Koch. Diese Schrift ist in mehreren Rüksichtsn
ein unbescheidenes Stük. Nicht nur die Ehre eines

Mitgliedes der Versammlung ist angegriffen, sondern

auch mehr oder weniger die der Versammlung st «löst,
welche so ungestümm gewesen seyn soll, daß sich der

Präsident einige Mahle bedeken mußte. Pozzi he-

gehrt eine Erklärung, die Erniedrigungen, welche w-n
angedichtet werden, seyen erlogen, und das ist doch

das Wenigste, was ihr thun könnt, sonst kann euch

Quadri wann er sich vor Gericht verantworten
muß, vor die Richter als Zeugen berufen. Uebri-

gens stimme ick) Zimmermann bei; denn em junger
Mensch des sich während der Probezeit selche-Nw
Verschämtheiten gegen Mitglieder erlaubt, soll nicht

in unserm Bureau arbeiten, so lange der Verdacht

m»f ihm liegt.
iDie Zottietzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Schlumps folgt und sagt, die Schrift enthalte

wenigstens zwei lästerliche Unwahrheiten; und ihn«
wäre es sehr lerd, wenn ein Dollmetsch solche Be--
richte über ihn m seinen Canton schikte,

Sekretanruft, Gerechtigkeit für Jedermann!
Wenn Quadri diese Unwahrl-eit geschrieben hat, ist
er nicht nur unwürdig in diese Versammlung zu tret?
ten, sondern verdient eine harte Strafe. — Die vor?
gelesenen Schriften sind aber deutsche und französische
Uebcrsezungen, die sich auf eine italiänische Abschrift
einer andern Abschrift berufen, Pozzi hat das Original

^
nicht; und ohne dieses, oder eine von einem Beamten

Kühn mtterstüzt die gleiche Meinung. Pozzi'vidimirte Abschrift kann ich O.uadri nicht verurtheilen.
sey als Repräsentant von Ouadri sträflich veànu-IEs ist so leicht möglich, und dieß begegnet so leicht
det; und wenn die
seyen, soll der Rath

Repräsentanten unverlezbawbei Resolutionen, daß Pozzi in einem Briefe eine fast
bei Verläumdungen dieserzsche Schrift erhielt; und Pozzi bei seiner Redlichkeit

betreffe, der sich so compromittirt habe, könne er ihn in Händen hat; dann soll strenge Strafe den Vcrläum?
nicht am Bureau arbeiten lassen, bis er gewaschen sey. der treffen. Uebrigens untersinze ich Koch und Zim?

Man ruft stark zum Abstimmen ; aus der andern mermann, möchte aber etwas beisezen, Gerechtigkeit
Seite .behauptet man das Wort. Die Versammlung!für Jedermann! — Ist Quadri unschuldig; so hat es

verweigert zum Abstimmen zu gehen. andere Schuldige. — Diese Schrift kommt im Augen--
Nu ce sagt, erstens uutersiüze ich Koch Zimmer- blicke der Wahl eines italiänischen Dolimctschers.

mann, Schlumpf. Nur Wunder nimmt es mich, daß
ein einziger Gesezgebcr nicht hak einsehen wollen, daß
nicht nur Pozzi, sondern der große Rath schändlich
verleumdet ist. Er sey so ungestüm gewesen, daß sich
der Präsident zweimal bedckcn mußte! Und dieser junge
Mensch, zur Zeit wo er seine Proben anfangt, unter-lfthriebne Abschrift geschrieben,
sieht ,:ch Euch so zu lasten,, und ihr wollt den Rathj Sekretans Vorschlag wird angenommen.

^ch begehre, daß sie bis zum Entscheid der Sache ver?

tagt werde.
Pellegrini zieht feine Motion zurük.
Pozzi zeigt an, er habe diese Schrift vom Un?

terstakthalker erhalten, und habe schon um eine unter?

nicht dariim sehen? Und wenn es nur Pozzi allein

gethan, ihr wurdet ihn noch unter euch dulden

ellcgrini begehrt daß eine Zeit bestimmt wer?-
in welcher Pozzi eine authentische Abschrift oder'

s Original vorbringen soll,
csj Schlumpf begehrt die Tagesordnung — denn

Ich wenn Quadri unschuldig fty, wie er hoffe, werde es
begehre allererst, daß man Pozzi das Zeugniß gebe,Ihm selbst daran gelegen seyn, sich zu rechtfertigen

getraue zu nennen, sagten alle Augenblike: "Kein Wort behauvtet eben so heftig das Wort,
wär âs .-.ä.. câ. ?)ie Versammlung entscheidet zum Abstimmen,

und geht über Pellegrini's Antrag znr Tagesordnung^
Gapani sagt: Ich bin kein Rechtsgelehrtcrz

wbcr ich weiß nicht welchen Gang wir heute gehe«.

wahr; alles erlogen:" Ich sagte ihm, er sollte es
laut sagen, nicht hinterwcrts — Nun haben wir die
Probe, was es ist, hintcrrüks reden, und aufrichtig
Md redlich die Wahrheit sagen. -?



Wir erkennen eine Beschuldigung wider Quadn, sue

spendiren ihn in seinen Funktionen; Pellegrini begehrt
daß Pozzi eine Zeit besiimmmt werde, die Beweise
füv seine Angaben vorzubringen, und ihr wollt zur
Tagesordnung gehen. Es will ein Freund Pozzi's
Dollmetsch werden, und ich begehre daß er seine Be-
weise in acht Tagen leiste, oder daß der Beschluß
zurükgenommen werde, der O.uadri suspendirt.

Gap ani wird von Anfang an anhaltend unter-
krochen.

Weber sagt: Die Versammlung hat abgespro-
chen; ich verliehre kein Wort mehr. — Man geht zur
Tagesordnung. '

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Commite.

Gênât, i. December.
Präsident: Kubli.

Das Direktorium zeigt dem Senat church eine
Bothschaft die Gründe an, warum es glaubt, daß
die Gehalte der Chef de Bureau bei den Ministern
höher als auf 120 Louisd'ors bestimmt werden sollten.
(Es glaubte irriger Weise, es wäre darüber schon ein
Beschluß an den Senat gesandt). Die Gründe sind:
1) Die Masse von Arbeit, welche solchen Oberschrei-
bern obliegt, und sie in den Fall sezt, allen Annehm-
lichkeiten des Lebens und der Gesellschaft zu entsagen.
2) Die Verschiedenheit dieser Arbeit und folglich die
vielfaltigen Kenntnisse, die solche erfodert; jedes Bu-
reau umfaßt mehrere wichtige Zweige der Verwaltung;
der Oberschreiber muß sie kennen, uud im Fall der
Noth selbst auch den Minister vertreten können; end-
lich Z) die mit einer solchen Stelle verbundene Ver-
antwortlichkeit. Das Direktorium glaubt, das gesezgc-
dende Korps könne diesen Stellen nicht wohl eine ge-
ringere Besoldung beilegen, als dasselbe seinen Unter-
schreibern zugedacht hat.

Ein Beschluß, in Betreff der ausgewanderten jun-
gen waffenfähigen Bürger, wird verlesen.

Eben so ein zweiter Beschluß, der das Direkte-
rium anffodert, nach dem 2 Art. des Gesetzes vom
28 November, alle jungen Bürger, welche das helve-
tische Gebiet nach Bekanntmachung des Beschlusses"
vom Vollziehungsdirektorium über die militärische Ein
schreibung verlassen haben — aufzufodern, binnen t
Wochen zurükzukehren.

Beide Beschlüsse werden als dringend anerkannt,
und an e ne aus den B. Zàslin, Augusini,
Schwaller, Barras und Dierhelm bestehende
Commission gewie en.

Muret stattet im Namen einer Commission über
verschiedene die Munizipalitaten betreffende Beschlüssi
Bericht ab.

Die Eommissic.n räth zur Annahme desjenigen,

der die Polizewergehen betrift. Barras und Duc
wollen den Beschluß verwerfen; die Glaubwürdigkeit
ohne Zeugen, welche den Munizipalen durch den Be-
schluß gegeben wird, scheint ihnen bedenklich. Lüthi
v. Sol., Genhard, Bay, Müret, Ruepp und
Scherer sprechen für den Beschluß. Er wird ange-
nommen.

Die Commission rath ebenfalls zur Annahme des-
jenigen, der die Eintheilung der Munizipalgefchäste
enthalt.

Meyer v. Arau könnte den Beschluß annehmen,
wenn der 77 § nicht wäre; er findet, Männer, welche
das Zutrauen ihrer Gemeinde zu Munizipalstellen er-
hoben hat, sollten nicht auf diese Art gleichsam bevog-
tet werden. Làthiv. S 0 l. vertheidigt den Beschluß;
es ist nothwendig, daß Aufsicht über die Munizipali-
taten gehalten werde; er hätte desnahen auch öffent-
lich« Sitzungen derselben gewünscht. Devevay spricht
für die Annahme. Fuchs findet es sey eine zu will-
kührliche Gewalt, so die Verwaltungskammern erhal-
ten, Beschlüsse der Munizipalitaten, so der Constitu-
tion und dem Gesetze gemäß sind, aufheben zu dürfen;
das sey die alte Sprache: ihr könnt Beschlüsse fassen,
wir können sie aufheben.

Zäslin räth zur Annahme. Diethelm hält
Aufsicht über die Munizipalitaten für nothwendig,
dagegen dann das Recht der Verwaltungskammern,
ihre Beschlüsse zu cassiren, für überflüssig. Er ver-
wirst den Beschluß. Genhard vertheidigt ihn;
Zornerod und Boxler ebenfalls. Bay will auch
annehmen; die Einwendung von Fuchs verstößt gegen
den Grundsa; der Constitution, nach welchem immer
eine Gewalt der andern soll untergeordnet seyn; wa-
rum sollten die Munizipalitaten hievon ausgenommen
werden. Berthollet kann den Beschluß nicht an-
nehmen, als der Freiheit des Volks zuwiderlaufend;
er will nicht bei jeder Munizipalitât in der Perftn
des Agenten einen Aufpasser angestellt wissen; die

Protokolle stehen ja offen und also sind keine gegen-
revolutinäre Plane zu fürchten. Lüthi v. So.l. rügt
es, daß man die Agemen Aufpasser nenne und ver-
theidigt den Beschluß. — Er wird angenommen.

Die Commission räth zu Verwerfung desjenigen,
der von den Ausgaben der Munizipalitaten handelt,
veil dieselbe auf die Verschudenheneu dessen, was man
Gemeingut nennt, nicht gehörige Rükstcht nimmt.

Der Beschluß wird verworfen.

Derjenige wird angenommen, der dem Kriegsmi-
nister eine 'Summe von 40,000 F-anken bewilligt,
zu Abholung der von Frankreich zurukgeüeftrte» Ka?

nonen.

Am 2. December war keine Sitzung.



Senat, z. December.
Präsident: Kubli.

Ein Beschluß, welcher das Direktorium einladet,
mit der Bekanntmachung der einzelnen vom Senat
angenommnen Abschnitte des Gesetzes über die Orga?
nisation der Munizipalitäten inne zu halten, bis das
Gesez vollständig ist — wird als dringlich anerkannt
und angenommen.

Der Beschluß, welcher das Direktorium einladet,
das Gesez vom 22. August, in Betreff der Geistlichen,
welche durch Abschaffung der Zehenden an ihren Ein--
künsten verloren haben, in schleunige Vollziehung zu
bringen, wird zum 2tenmal verlesen und angenommen.

Eben so derjenige, welcher dem B. Joh. Hasliger
von Großdktweil die einfache Legitimation gestattet.

Ein Beschluß, dessen wir in der Folge gedenken
werden, wird zum erstenmal verlesen.

Das Direktorium theilt ein Danksagungsschreiben
des Klosters auf dem St. Bernard mit, für den Be-
schluß, welcher demselben seine gewöhnlichen jährlichen
Stcuren einzusammeln bewilligt. — Auf Frossards
Antrag wird ehrenvolle Meldung dieses Schreibens
und seine Einrückung ins Protokoll beschlossen.

Zàslin stattet im Namen einer Commission über
zwei Beschlüsse, betreffend die jungen ausgewanderten
waffenfähigen Bürger, einen Bericht ab, und räth zur
Annahme derselben.

Augustini (als Mitglied der Commission) sagt:
Man hat uns aufgetragen, eine Resolution zu unter-
suchen, die dem theuren Vaterlands zu seiner Erhal-
tung seine lieben Sohne, oder durch eine väterliche,
strafvergebende Zurükrufung, oder durch einen eiuzu-
pfropfenden Ehrkitze!, oder sogenannten ll'llon-
usur, oder durch abschreckende Strafen beibehalten soll.

Diese weitschichtige Resolution, in einen kurzen
Begriff zusammengezogene, will

Erstens daß diejenigen, welchen in Folge des
Arretös des Direktoriums angezeigt worden ist, daß
sie in der Klasse der Eperzierpflichtigen seyen, und sich
hernach flüchtig gemacht haben, in 6 Wochen zurük-
kommen sollen und können ohne die mindeste Strafe
zu fürchten. Wenn sie sich schon dem rechtmassigen
Befehle vorsezlich entzogen haben, will sie das Vater-
land nur als Irrgeführte betrachten und entschuldigen.
Da kennt man die Gesezgeber eines freien Volkes --
die wünschen und bestreben sich, die Angeklagten un-
schuldig zu finden; Despoten wünschen sie schuldig zu
wiffen.

Zweitens beraubet die Resolution jene, die diese
gütige Mutterstimme verachten, ihres helvetischen
Bürgerrechts. In allen polizirten Staaten dürfte eine
Mutter ihr eigenes Kind enterben, das sich an ihr
vergriff — Helvetiens Gesezgeber, fühlbarer als El-
tern gegen die Frucht ihrer Liebe, wollen ihr Dermö-
gen nicht, nur wollen sie einen Unterschied zwischen

den freuen und untreuen Staatskindern nur wollen
sie nicht, daß solche ihr Vaterland verlassenden After?
söhne den Schweiß ihrer Brüder im Ausland verschwen?
den sollten.

Drittens: Diejenigen, die fremde, unanerkannte
Diensie, dem Dienste des Vaterlandes vorziehen, ver?
dienen wohl noch eine 10jährige Ankettung; sonst wür?
den sie in der Gefahr das Vaterland verlassen, und
sobald die Gefahr vorbei wäre, die erfochtenen Vor?
theile mitgeniessen wollen. — Die spartanischen Mütter
todtsten selber die Söhne, die das Herz nicht hatten,
ihr Blnt für das Vaterland allfallig zu verspritzen —
Unsere allgemeine Mutter will ihre Söhne nur ver?
bessern.

Viertens: Die Falschwnber w. w. die schändlichen
Mißgeburchen der Schweizer-Mütter, das ist, die wi?
der das Vaterland die Waffen zu tragen sich erfrechen,
sollen des Todes seyn — Das Beil der Gerechtigkeit
schlug den Sohn des Epaminondas, ver doch das
Vaterland gerettet hatte, sobald er eine ungerechte
tzande wider das Vaterland ausstrecken dürfte.

Fünftens: Durch den Antrag der Feigenpaßporte
will die Resolution das helvetische Ehrgefühl in den
Enkeln der Telle aufwecken. Areopagus beseelte mit
Vaterlandsliebe die Söhne Athens durch die Kränze,
die man den Periklen flocht, und durch schimpfvolle
Verachtung der Feigen.

Lasset uns, B. Senatoren, eine Resolution anneh?

men, die ein Meisterstück ist, und ein ewiges Denkmal
drei schöner republikanischer Tugenden seyn wird;^
nämlich: der väterlichen Nachsicht im Fall des Irr?
thumes, der väterlichen Correktisn im Fall der Bos?
heit, und der Fulvius massigen Vaterstrenge im Fall
der Unvcrbesserlichkeit der ausgearteten Söhne der
unsterblichen Winkelriede!

Beide Beschlüsse werden ohne weitere Discussion
angenommen.

Eine zu Untersuchung- verschiedener Beschlüsse über
die Munizipalitaten niedergesezte Commission stattet
ihren Bericht ab, und räth zur Annahme desjenigen,
der die Generalversammlung der Antheilhaber an den
Gemeindgütern betrist.

Lang verwirft den Beschluß; da die Gemeind?
güter Eigenthum der Antheilhaber sind, so sieht er
nicht, was der Statthalter bei dieser Versammlung zu
thun haben soll. Dolder erwidert, es werde diese

Gegenwart mir das erstemal und in Ermanglung eines
andern Präsidenten erfolgen. — Der. Beschluß wird
angenommen.

Die Commission räth zur Verwerfung der zwei
Beschlüsse, welche die Verrichtungen der GSneralvcr?-
sammlung der Antheilhaber an dem Emeindgut, so>

wie desjenigen, der die Verrichtungen der Gemeinds?-
kammer bestimmt; hauptsachlich weil dieselben Ein?-
griffe in das Eigenkhumsrecht enthalten. Nach einew
ziemlich langen Discussion werden dieselben, verworfen».



Eli» Beschluß über die Ausgewanderten, wird als
dringend anerkannt, und ein r aus den B. Devevey,
Genhard, Meyer v.Arb., Lüthi v.Langn. und
Fornerod bestehenden Commission zur Untersuchung
übergeben.

Ein Beschluß, betreffend die Wahl der Munizipal-
beamten, wird wegen nicht beobachteten Formen ver-
worsen.

Ein anderer über die Verrichtungen der Munizi-
palitäten wird wegen Redaktionsfehlern zurükgesandt.

Ein Beschluß, betreffend die Taxe für die Pässe,
Wird verlesen.

Genhard und Vau cher tadeln, daß in demsel-
bei» nicht bestimmt ist, in welchen Fallen man Pässe
haben müsse. Meyer v. Arb. erwidert, es sey schon
ein Beschluß über Pässe vorhanden, und hier nur um
die Preisbestimmung zu thun; er will annehmen.
Diethelm ebenfalls; es sey izt einzig darum zu
thun, Gleichheit in die Taxe der Pässe zu bringen.
Lüthi v. Sol. verwirft den Beschluß, den er in vieler
Rüksicht tadelhaft und mangelhaft findet. Fornerod
Er au er und Bay sprechen für eine Commission, de--

ren Arbeit den grossen Rath bei Verfertigung eines
vollkommneren Beschlusses leiten könne. Berth oll et,
Laflechere, Müret und Fuchs wollen den Be-
fchluß annehmen. Frossard stimmt für die Com-
u,isslon. Diese wird beschlossen; sie soll morgen be-

richten, und besteht aus den B. Pfyffer, Ver-
thollet und Lang.

Senat, 4. December.

Präsident: Kubli.
' Ein Beschluß, welcher dem Bureau des gr. Raths
die Summe von 6000 Franken bewilligt, wird ange-
nommen.

Eben so ein anderer, welcher dem Kriegsministc-
rium die Summe von 300,000 Franken bewilligt.

Ein Schreiben des Rathes von Lausanne, die
Gemeindgüter betreffend wird auf Er au er 6 Antrag
dem grossen Rath zugesandt.

Lüthi v. Sol. sagt, er erblike unter den Zuhörern
einen durch seinen geprüften Patriotismus ausgezeich-
neten Mann, den B. Künzli von Eossau, Kanton
Sentis, er verlangt für ihn die Ehre der Sizung, den
Bruderkuß vom Präsidenten, und daß er neben Bvd-
mern dem ersten Präsidenten des Senats Pla; nehme.

Unter lebhaftem Beifallklatschen werden diese An-
träge beschlossen. Der Präsident Kubli sagt:

Bürger Künzle!
Ihr sehet selbst, wie herzlich willkommen Ihr dem

Senat seyt. Der Senat macht keine geheuchelte Kom-
plimente, und lauter reine, wahre Hcrzensergiessun-
gen rede ich zu Euch.

Ihr wäret bishin den wenigsten allhier persönlich

bekannt, aber doch gewiß nicht nur von den meisten
Senatoren, sondern bei jedem biedern Republikaner
wegen Euren allgemein anerkannten grossen Verdien-
sten für die gute Sache der Freiheit schon bei Iahren
geliebt, geschäzt, und bewundert.

Ich kannte Euch schon lange personlich, wie Ihr
wohl wisset, in den wichtigsten Auftritten Euers Lebens
zur Zeit, da Ihr noch unter der alten von Standen
protegierten, nunmehro ausgealhmeten despotischen
Pfaffenrcgierung von St. Gallen stundet; 0, ich weiß
noch gar zu wohl, wie ihr ungerechterweise verfolgt,
und Euer Leben mehrmals in äusserste Gefahr gesezt
wurde.

Ich weiß auch, was für schwere Sorgen und
Muhen es Euch kostete, für das Beste des Volks zu
arbeiten, da Ihr einerseits eine solche Regierung zum
erbittersten Feinde, und andrerseits ein grosten Theils
dummes Volk vor Euch hattet, welches sich so leicht
durch heimtükische und niederträchtige Aufstiftungen
geistlich und weltlicher Despotenköpfe mißleiten ließ,
also daß Ihr bei dem schwachen Volk selbst, bald als
ein Fluch, und bald als ein Seegen angesehn wurdet.

Ich weiß aber auch, daß endlich Eure unerschüt-
terliche Rechtschaffenheit, und Euer ehr ' und noth-
feste Eifer für die gute Sache der Freiheit doch end-
lich alle Schwierigkeiten bekämpfte, so daß ich selbsten
Augenzeuge ware, wie alte und junge unter dem Volk
Euch mit Weinen segneten, und dankten, für alles das
Gute, so Ihr ihnen rühmlichst bewirkt habt, und nun
bleibt Euch die Ehre und Achtung aller Rechtschaffe-
nen, so wie Euer eigenes inneres süßes Bewußtfein
bieder gehandelt zu haben, zum verdienten Lohn,
welches mehr werth ist, als alles andere in der Welt.

Es ist ein glüklicher Zufall für mich, gegen Euch
mein lieber Bürger Künzle, vor dem Senat diese
herzlichen Aeusserungen bezeugen zu kmnen, ich gebe
Euch aus Auftrage desselben mit tausend Freuden den
Bruderkuß. Nehmt nun Plaz neben dem biedern alten
Vater Bodmer.

Ans CrauerS Antrag wird der Druk dieser Re-
de so wie ber Aussoderung des B. L ü th i verordnet.

Die zu Untersuchung des Beschlusses über die
Preise der Pässe niedergesezte Commission stattet ihren
Bericht ab; ihrem Anrarhen gemäß wird der Beschluß
angenommen.

Die zu Untersuchung des Beschlusses über die
Ausgewanderten niedergesezte Commission findet Re-
baktionsfehlcr in demselben, und rath desnahen zu fest
ner Verwerfung.

Fornerod findet den ganzen Beschluß dunkel.

Genhard wünscht, daß zu Vermeidung so unange-
nehmer Redattionsfthier doch eine Sprache als Haupt-
und Originalsprache für Helvetien angenommen wer-
den möchte.

Der Beschluß wird wegen Redaktionsfthlern ver<
worsen.



Lüthi v. Sol. schlägt eine Commission vor, um
jedesmal die ankommenden Beschlusse zu untersuchen,
und einen vorläufigen Bericht über die Beschaffenheit
ihrer Redaktion dem Senat vorzulegen.

Craucr bemerkt, daß bei dringenden Beschlüssen
diese Voruntersuchung Schwierigkeiten haben wurde.

Ein Beschluß wird verlesen, welcher das Direkt
torium auffodert, der Mumzipalität von Luzern auf-
zutragen, durch ihre Baumeister die nochwendigen
Einrichtungen und Verbesserungen i» dem vom gross
sen Rath zu seinen Sizungen gewählten Urselinerkst-
ster nach Anweisung und Befehlen des B. Rsprasen-
kanten Haas beförderlich vornehmen zu lassen.

Gen hard findet, das Heisse der Gemeinde Lm
cern sehr ungerechter Weise eine Last aufladen wollen;
dieser Bau gehe die Municipalität nichts an; der Se
nat hahe schon in Arau cuien Beschluß verworssen
der ähnlichen Inhalts war. Crauer glaubt, es ver?
stehe fich, daß die Kosten des Baus aus der Nation
ruhe». Lüthi v. So l. und Muret sprechen für
Annahme des Beschlusses, durch welchen keineswegs
erklärt werde, daß die Gemeinde Luzcrn die Kost-u
tragen müsse.

D<r Beschluß wird angenommen.
Derjenige, welcher das Direktorium bevollmäch

tigt, dem D'.stnkt Scanz das benöthigte Bauholz aus
den Nationalwaldungen zukommen zu lassen, wico
verlesen.

Rnepp findet die Resolution sehr unbestimmt;
durch Festsetzung der zwekmaßigsten Bauart sollt?
Hoizve-schwendtt-igen vorgebeugt werden; er räth zu
einer Kommission.

Dolder g aubt, die Unterstützung von Unalük
lichen, um die es hier zu thun, leide keme laugen
Deliberation?».

Der Beschluß wird angenommen.
Eben so derjenige. der den auf den l December

festgesetzten Termin sûr das zu rechtsgültigen Akten
nothwendige Stcmpeipapier auf den i Januar hin
aussezt.

Der Senat schließt seine Sitzung, um den Verbal?
Prozeß der geheimen Sitzung vom zo. Nov. anzuhören.

Grosser Rath.
Am ZZsten Dezember war keine Sizung.

Grosser Rath, 26. Dcceembcr.
Präsident: Hecht.

Nnce legt im Namen einer Commission ein Gut?
achten vor, welchem zufolg dem B. Schwell» der seit
17ZY bis 1792 in einem anerkannten Schweizcrregiment
gedient hat, das helvetische Bürgerrecht laut dem 20 §
der Constitution ertheilt werden soll; dieses Gutachten
wird auf den Canzleitisch für 6 Tage gelegt.

Folgendes Grachten wird in Berathung gellem-
men.

Der grosse Rath an de» Senat.
Der grosse Rath der einen und untheilbaren Hess

vetischeu Republik hat auf die Einladung des Volss
ziehungsoirektoriums hin, und auf desselben Botschaft
vom?ten Clwisimonat 1793.

In Erwägung, daß es in den Grundsäzen der
Gerechtigkeit liege, daß diejenigen genugsam entschädigt
werden sollen, die wegen Erfüllung ihrer Amtspflicht,
oder auch wegen ihrer Anhänglichkeit an die Freiheit
Verheerung, Plünderung, oder heimlichen Schaden
leiden.

In Erwägung, daß die gesezgebenden Räthe durch
Anwendung der dieser Absicht angemessenen Maasre-
geln blos den Geist des Gesezes von, ayten Augstmouat
erfüllt, welches dadurch daß es die Personen der öffcnts
lichen Beamten unter einen besondern Schn; nimmt,
deutlich zeigt, das? auch die Erhaltung ihres Vermö-
gens der nemlichen vorzüglichen Sicherheit gemessen
soll.

In Erwägung, daß wenn die konstituirten Ge-
walten und alle wahre Vatcrlandsfreunde in Rüksicht
der Erhaltn?,g ihres Eigenthums in völlige Sicherheit
gcftzt werden durch dieses Mittel ihre Wirksamkeit
einen freien Gang erhalt, ihre Thätigkeit aufgewekt,
und die Absichten der kleinen Zahl der Uebelgefinnte»
gänzlich vereitelt werden müssen.

In Erwägung, daß zu Erhaltung eines so noch-
wendigen Zwekes in dem Falle, wo die Urheber der
Beschädigung unbekannt sind, kein andrer Answcg
übrig bleibt, als der, daß man zu E-rsezung des Scha-
dens alle diejenigen verpflichte, welche in der Gemeinde
wshncn, und entweder durch eine sträfliche Nachsicht
ein solches Unternehmen stillschweigend begünstigt ha-
bcn, oder dasselbe durch eine thätigere Wachsamkeit
hätten verhindern können.

In Erwägung endlich, daß auf diese Weise ein
doppelter Vortheil erzielt wird: auf der einen Seite,
daß die Uebelgesinnten von ihrem Vorhaben abstehen
werden, wenn sie sich in die Unmöglichkeit versezt sehen,
denjenigen ein wirkliches Uebel zuzufügen, die sie mit
ihrem freihcitsmvrdMschen Hasse verfolgen; auf der
andern Seite: daß die sämtlichen Einwohner einer je-'
den Gemeinde ein völlig gleiches Interesse haben wer-'
den, allen Unordnungen zuvorzukommen, ihre Wach-
samkeit und Einigkeit zu verdoppeln, und daß als»
der eigene Vortheil, die einen eben dahin führen wird,
wohü, andere durch ihre Paterlandsliebe geführk wer-
den : daß dadurch die allgemeine Ruhe und Ordnung
gehandhabt weide, daß der Gemeiugeist belebt, und
endlich die Herrschast des Gesetzes in eine wohlthätig«
Wirksamkeit gesezt wird.

B e s ch l 0 s sen -

1. Nicht allein die Personen, sonder» auch das
Eigenchrm, der öffentlichen Beamten stehen unter dem
besondern Schuz des Gesetzes.



2. Jede Gemeinde ist für allen' Schaden verant-
wortlich, welcher in ihrem Bezirke einem öffentlichen
Beamten an seinem Eigenthum vorftzlicher und bos-
hastcr Weise zugefugt wird. Alle Bürger, welche zur
Zeit der vorgefallenen Beschädigung in der Gemeinde
gegenwärtig sind, sollen gehalten seyn, ihm eine völ-
tige Schadloshaltung zugeben, und zwar auf die um
ten zu bestimmende Weile.

3. Nachdem die Mitglieder der Gemeinde diese

Schuldigkeit erfüllt haben, so haben sie das Rukgrifs-
recht auf die Urheber des Schadens, wenn dieselben
bekannt werden.
> 4. Von der Schuldigkeit dergleichen Entschädi-
gungen zu bezahlen, sollen diejenigen Einwohner der
Gemeinde ausgenommen seyen, welche entweder durch«
Sie Anzeige, daß eine solche Beschädigung angedroht;
worden sey, oder durch irgend eine andere Handlung
gesucht haben, einer solchen Mißhandlung vorzubeugen,
und durch ihre Thätigkeit beigetragen haben, die all-
gemeine Ruhe zu erhalten.

5. Jeder Bürger, der ohne durch cm öffentliches
Amt dazu verpflichtet zu seyn, sich mit Nachdruk oft
fentlich und auf eine wirksame Art für die neue Ord-
Nvng der Dinge verwendet, und wegen dergleichen
Handlungen ans Haß und Böswilligkeit an seinem
Vermögen beschädigt wird, soll in dieser Rüksicht auf
den neu,lichen Fuß gesezt seyn, wie die öffentlichen
Beamten, und der nemlichen Wohlthat gemessen,
welche das Gesez den Leztern ertheilt.

6. Wenn tine Beschädigung von der Art der oben

bestimmten zugefügt worden ist, so sind die Munizi-
walbeamten gehalten, die Richtigkeit der Thatsache
summarisch untersuchen, den Beftag des Schadens
bestimmen, und über alles em Verbaiprozeß aufneh-
men zu lassen welches sie aufs spateste innerhalb drei
Tagen dem President des Distrikrsgerichts zusenden
sollen.

7. Wenn die Munizipalbeamten diese Pflicht nicht
«erfüllen, so sind sie allein fur den zugefügten Scha-
Sen verantwortlich.

8. Der Präsident des Distriktsgerichts soll den
Verbalprozeß und übrige Schriften, welche die vor-
gefallene Mißhandlung und Unordnung beweisen,
»em Gerichtshof zur Einsicht vorlegen, und durch
denselben den Betrag der Entschädigung nach Maas-
zab dieses Beweistitels feststen lassen.

9. Diese Entschädigung soll innerhalb 14 Tagen
don der Zeit an vor sich gehen, da die Veweisschrift
ten dem Präsident übergeben worden sind.

to. Die Weitersziehung vor das Kantonsgericht
hat statt, weitn die eine oder andere der beiden Par-
cheien sich über die Schazung Bestimmung des
Schadens beschwert.

z i. Das Kantonsgericht spricht ebenfalls summa-
risch, und ohne daß die Partheftn dabei gegenwärtig
s<wn sollen, innerhalb einer Frist von 14 Tagen über

à weitcrs gezogene Sache ab.

12. Nachdem die lendliche Entscheidung der Sa-
che vor sich gegangen ist, so soll der Präsident des--
jenigen Tribunals, das zulezt über die Sache abge-
sprechen hat, die Entscheidung desselben der Munizi-
palität des Orts zusenden, wo die Beschädigung vor
sich gegangen ist.

13. Die Anlegung und Erhebung der festgesezten
Entschädigungssumme soll durch die Mumzipalbeam-
ten geschehen. Die Entschädigungssumme soll auf
alle diejenigen HauSvätcr der Gemeinde nach Maas-
gäbe ihres Vermögens angelegt werden, welche zur
Zeit des Ereignisses in der Gemeinde gegenwärtig ge-
weicn find.

14. Wenn die Bezahlung verweigert wird, so soll
die Munizipalitat ihre Klage darüber dem Kantons-
statthafter eingeben, dieser soll ohne irgend ein geeicht-
liches Verfahren zu gestatten, die wirksamsten und un-
mittelbarsten Maasregeln crgreiffen, um die Bezahlung
zu Handen des beschädigt.» Bürgers einzutreiben.

15. Nicht allein die Drohungen gegen die Perso-
den der öffenilichen Beamten, sondern auch diejenigen,
die sich ans ihr Eigenthum beziehen, wie z. B. die
Drohung Feuer in seinem Eige-.thum einzulegen, oder
dasselbe sonst auf irgend eine Weise zu beschädigen,
sotten unter dem § 4. des GeseZes vom 2ysien August
begriffen seyn, und eine Anklage im Namen des Volks
vor dein Kantonsgericht. »ach sich ziehen,

(Die Fortsetzung folgt)

Eift kleiner Beitrag zur Geschichte der he!-
Väschen Revoimlvn und Berichtigung
einiger Behauptungen der Herren Mal-
îet du Pan und Aoverea.

Die helvetische Revolution, gleich allen frühern
und allen die ihr folgen werden, hat eine Menge
grosser und kleiner Jiitàsscn gekränkt und nicht we<

niger Leidenschaften aufgeregt. Feinde, N-ider und>
Verläumder aller Art bekriegen sie, jeder auf seine

Weise; auch an Libeiusten ist kein Mangel vorhanden,
Em seit mchrern Jahren von Frankreichs Feinden
besoldeter und als solcher sattsam bekannter Schrift«
steiler, der Herr Mailet. Dupan, hak einen Roman
voll seiner gewohnten Declamations» geschrieben, den

er für die, so es ihm aufs Wort glauben wollen, die-

Geschichte der heiverisch.n Revolution nennt.
Em anderer Schriftsteller, der Major Rovere a,

hat die Erstlinge seiner Feder einer Verlaumdung des
Waadtlandes gewidmet, nachdem es ihm nicht gee

glükt war, in diesem Lande den Bürgerkrieg zu er-

regen, wn von dem Stande Brrn den Qbristenrang
zu erhalten, war er schaamlos genug gewesen, der
provisorischen Versammlung zu Lausanne durch ein
Schreiben seine Ergebenheit und Treue zu eben der
Zeit zuzusichern, als er jede List der Werber anwandte,
um das Corps waadtlandischer Deserteurs zu bàtt,
dere» Commandant er wartz
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